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Rechtssatz

Die im StVG vorgesehenen Beschränkungen des Zugri;es des Strafgefangenen (des Untergebrachten) auf die Rücklage

während des Freiheitsentzuges können zwar als Eigentumsbeschränkung angesehen werden, dieser ist aber im

Hinblick auf den wesentlichen Zweck dieser Beschränkungen (Förderung der Resozialisierung nach der Entlassung - die

Resozialisierung ist ein wesentliches Ziel des Strafvollzuges) nicht unverhältnismäßig.
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